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Ruhend- und Wiederbetriebsmeldung

Die Meldung können Sie bei Fachgruppe (oder Regionalstelle) der Wirt-
schaftskammer persönlich oder schriftlich erstatten. Anzugeben sind die Be-
rechtigung, die ruhen soll, und das Datum des Beginnes des Ruhens (Wie-
derbetriebes). 
Aus sozialversicherungsrechtlichen Gründen ist eine rückwirkende Ruhend-
meldung nur bis zu 18 Monaten möglich.


